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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.07.1997

Norm

EO §213 IIA

EO §213 III

EO §213 V

EO §234 Abs1

Rechtssatz

Beruft sich der Hypothekar für sein Begehren auf Zuweisung bestimmter Verfahrenskosten aus dem Meistbot im

Range des Kapitals auf eine im Original vorgelegte Vereinbarung, kann ein anderer Gläubiger die Zuweisung solcher

Kosten nur dann anfechten, wenn er dagegen in der Meistbotsverteilungstagsatzung Widerspruch erhob.

Entscheidungstexte
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